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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

Mit 166 zu 8 Stimmen bei 9 Enthaltungen hiess der Nationalrat einen Entwurf zu einem
Bundesgesetz über das Informationsrecht des Opfers gut. Die Vorlage, die im
Anschluss an die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer erarbeitet wurde,
sieht vor, dass Opfer von Straftaten, deren Angehörige sowie Dritte mit schutzwürdigem
Interesse auf schriftliches Gesuch hin auch nach dem Abschluss des Strafverfahrens
über den Straf- und Massnahmenvollzug und wesentliche Haftentscheide informiert
werden. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Stärkung der Interessen des Verurteilten
sowie eine Einschränkung des Kreises der Informationsberechtigten wurden von der
grossen Kammer abgelehnt. Der Ständerat folgte dem Nationalrat bezüglich der
Informationsberechtigten. Hingegen sprach er sich für den Vorschlag des Bundesrates
aus, dass die Information verweigert werden kann, wenn berechtigte Interessen des
Verurteilten betroffen sind. An dieser Streitfrage entzündete sich eine
Differenzdebatte, in welcher der Nationalrat zunächst an der Formulierung seiner
Kommission festhielt, wonach eine Informationsverweigerung nur bei ernsthafter
Gefahr des Verurteilten zulässig sei. Nachdem der Ständerat jedoch ebenfalls auf seiner
Position verharrte, lenkte die grosse Kammer auf den Kompromissvorschlag ein, dass
nur bei berechtigten Interessen des Verurteilten die Informationsausgabe verweigert
werden kann. So konnte die Gesetzesrevision im Nationalrat einstimmig und im
Ständerat mit 44 zu 1 Stimmen verabschiedet werden. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.05.2014
NADJA ACKERMANN

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Nationalrätin Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erachtete die Rechtsbehelfe im
Gewährleistungsrecht des OR als veraltet und wählte den Weg der parlamentarischen
Initiative, um das Gewährleistungsrecht zu modernisieren und an die Anforderungen
des heutigen Wirtschaftsverkehrs anzupassen. Insbesondere beabsichtigte sie die
Anpassung des schweizerischen Rechts an die EU-Richtlinie 1999/44/EG, welche sich
in den EU-Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Konsumentenrechte bewährt habe,
ohne die Interessen des Handels zu beeinträchtigen. In der Herbstsession 2017 erteilte
der Nationalrat dem Anliegen jedoch mit 127 zu 60 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine
deutliche Absage. Damit folgte die bürgerliche Ratsmehrheit dem Antrag der
Kommissionsmehrheit, welche keinen Handlungsbedarf sah. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK
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Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Übernahme eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger
bei der Baufirma Implenia, die zur Amtszeit Leuenbergers einige wichtige
Bundesaufträge erhalten hatte, hatte seit 2010 zu einigen Vorstössen geführt. Die
staatspolitischen Kommissionen beider Räte hatten 2011 zwei parlamentarischen
Initiativen Folge gegeben, die eine Wartefrist für die Übernahme bezahlter Mandate
durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte fordern. Der Bundesrat hatte in der
Folge angekündigt, in dieser Frage selber aktiv zu werden. Die Ergänzung seines „Aide-
mémoires“ ging sowohl der SPK-NR als auch der SPK-SR aber zu wenig weit. Die
Beratung der parlamentarischen Initiativen Binder (svp, ZH) und Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) (10.517) wurden deshalb auf 2013 traktandiert. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.02.2012
MARC BÜHLMANN

2011 hatten beide staatpolitischen Kommissionen zwei parlamentarischen Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL) Folge gegeben, die eine
Karenzfrist für die Übernahme bezahlter Mandate durch ehemalige Bundesrätinnen
und Bundesräte verlangen. Stein des Anstosses für diese Debatte war die Übernahme
eines Verwaltungsratsmandates von alt Bundesrat Moritz Leuenberger (sp) wenige Tage
nach seinem Rücktritt bei der Baufirma Implenia gewesen, die zur Amtszeit
Leuenbergers einige wichtige Bundesaufträge erhalten hatte. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates (SPK-NR) schlug in ihrem Gesetzesentwurf eine
zweijährige Karenzfrist nicht nur für Bundesräte, sondern auch für Topkader der
Bundesverwaltung vor. Der Bundesrat wehrte sich gegen diese Bestimmungen, da sie
schädlich und in einem Milizsystem nicht angebracht seien. Zudem verwies die
Regierung auf das „Aide-mémoire“, das vor Jahresfrist mit dem Passus ergänzt worden
war, dass ehemalige Regierungsmitglieder bei der Annahme von Mandaten die
erforderliche Sorgfalt walten lassen sollen. Dies genügte der grossen Kammer jedoch
nicht uns sie folgte ihrer Kommission mit 99 zu 86 Stimmen bei fünf Enthaltungen.
Dabei zeigten sich insbesondere die SP und die SVP kritisch gegenüber der Regierung,
wohingegen die geschlossenen Parteien der GLP, FDP und BDP sowie die Mehrheit der
CVP-EVP-Fraktion den Entwurf ablehnten. Allerdings verwarf der Nationalrat die Idee
einer Karenzfrist für Verwaltungskader. Die kleine Kammer nahm im Berichtjahr noch
nicht Stellung zum Geschäft. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.09.2013
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession nahm sich der Ständerat dem Vorschlag der Staatspolitischen
Kommission des Nationalrates an, die aufgrund zweier parlamentarischer Initiativen
Binder (svp, ZH) und Leutenegger Oberholzer (sp, BL), denen 2011 Folge gegeben
worden war, einen Gesetzesentwurf für eine zweijährige Karenzfrist für die Übernahme
von Mandaten durch ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte vorgelegt hatte. Die
Debatte hatte ihren Anfang in der Übernahme eines Verwaltungsmandates des
ehemaligen Bundesrats Moritz Leuenberger bei der Baufirma Implenia kurz nach
seinem Rücktritt genommen. Dies hatte damals zu einigem Unmut geführt, weil
Implenia seinerzeit auch Bundesaufträge aus dem UVEK erhalten hatte, dem
Leuenberger vorgestanden war. Der Nationalrat hatte den Entwurf 2013 angenommen.
Die SPK des Ständerats empfahl allerdings Nichteintreten. Erstens dämpfe die zeitliche
Distanz emotionale Überreaktionen. Zweitens sehe der Gesetzesentwurf keine
Sanktionen bei Nichteinhaltung vor, was nicht wirklich glaubwürdig sei. Drittens seien
zunehmend junge Politiker in Exekutivämtern, die man nicht zu Sesselklebern machen
wolle. Nach ihrer Amtszeit sei es nicht mehr als normal, dass die junge Elite ihr
politisches Wissen auch der Wirtschaft zur Verfügung stelle. Politische Moral sei nicht
per Gesetz festsetzbar. Die Kommission verwies zudem auf das Aide-Mémoire des
Bundesrates, das Bunderatsmitglieder nach dem Ausscheiden aus der Exekutive zur
Sorgfalt bei der Wahl einer neuen Erwerbstätigkeit ermahnt. Die Ratsminderheit, die
auf Eintreten plädierte, machte vergeblich geltend, dass es hier nicht um einen
Einzelfall gehe, sondern um eine klare Regelung, die zudem nicht von der
ausführenden, sondern von der gesetzgebenden Gewalt bestimmt werden müsse. Eine
solche klare Regel würde zudem auch abtretende Bundesräte vor medialer Polemik
schützen. Mit 31 zu 9 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied sich die kleine Kammer
allerdings für Nichteintreten. Zurück im Nationalrat wurden noch einmal die zentralen
Argumente für eine Karenzfrist debattiert: Eine solche Regelung sei auch in der
Privatwirtschaft mit dem Konkurrenzverbot nicht unüblich, das öffentliche Interesse an
der Glaubwürdigkeit in die Regierung müsse vorgehen, die Einschränkungen für ein
zurücktretendes Regierungsmitglied seien auch in Anbetracht des Ruhegehaltes von

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.06.2014
MARC BÜHLMANN
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CHF 200'000 gering und das Ansehen des Bundesrates würde generell gestärkt. Die
grosse Kammer beharrte auf ihrem Entscheid, der mit 101 zu 74 Stimmen (bei 8
Enthaltungen) gar noch deutlicher ausfiel als noch 2013. Weil aber auch der Ständerat
diskussionslos an seinem Nichteintretensentscheid festhielt, wurde das Anliegen
versenkt. Letztlich setzte sich also das Argument durch, dass man Anstand nicht
verordnen könne und es für gewisse Dinge auch ein politisches Gespür brauche. Zudem
helfe eine gewisse zeitliche Distanz auch, emotionale Überreaktionen zu dämpfen.
Aufgrund eines Einzelfalles seien keine Gesetze zu erlassen. 6

Bundesverwaltung - Personal

Die Diskussion um als exorbitant empfundene Löhne und Entschädigungen für
Spitzenmanager der Privatwirtschaft, welche im Vorjahr eingesetzt hatte, zeitigte auch
Auswirkungen auf die Bundesverwaltung und die bundesnahen und -eigenen Betriebe.
Die SPK des Nationalrats lehnte zwar eine parlamentarische Initiative Leutenegger (sp,
BL) für eine Begrenzung und eine Publikation der Bezüge für Kaderpositionen als zu
weit gehend ab. Sie arbeitete aber, ebenfalls in Form einer parlamentarischen Initiative,
einen eigenen Vorschlag aus. Zum einen soll der Bundesrat mit einer Revision des
Bundespersonalgesetzes explizit verpflichtet werden, Grundsätze und vor allem auch
Eckwerte für Löhne, übrige Entschädigungen (wie z.B. Leistungen an die berufliche
Vorsorge) und zulässige Nebenbeschäftigungen für Spitzenmanager sowie für
Verwaltungsratshonorare festzulegen. Zum anderen soll er die Löhne und Honorare der
höheren Kader öffentlich zugänglich machen (01.411). Diese neuen Vorschriften hätten
sowohl für die bundeseigenen Betriebe (z.B. Post, SBB) als auch für privatrechtlich
organisierte Unternehmen, an welchen der Bund eine Kapitalmehrheit hält (z.B.
Swisscom, SRG) Gültigkeit. Die SPK des Ständerats hatte einer ähnlichen
parlamentarischen Initiative Brunner (sp, GE) (01.409) ebenfalls Folge gegeben,
verzichtete aber angesichts der Aktivitäten der SPK-NR auf die Ausarbeitung einer
eigenen Vorlage. Der Bundesrat war mit diesen Vorschlägen im Grundsatz
einverstanden. Er empfahl aber, die börsenkotierten Unternehmen (d.h. zur Zeit die
Swisscom), welche den Regeln des wirtschaftlichen Wettbewerbs besonders stark
ausgesetzt sind, von den Transparenzvorschriften auszunehmen. Zu weit ging ihm auch
die Offenlegung der Bezüge der einzelnen Manager. Sowohl aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes als auch der Konkurrenzfähigkeit der bundesnahen Betriebe
auf dem Arbeitsmarkt votierte er dafür, dass darüber nur die parlamentarischen
Aufsichtsorgane (Finanzdelegation) unterrichtet werden sollen. Im Nationalrat war
Eintreten auf die SPK-Initiative unbestritten. Gegen den Widerstand der Linken und der
Hälfte der CVP-Fraktion strich der Rat aber die Vorschrift, dass der Bundesrat für die
bundesnahen Betriebe Lohneckwerte festzulegen hat. Keinen Erfolg hatte der
Bundesrat mit seinen Bedenken, die individuellen Bezüge der Spitzenmanager zu
publizieren resp. seinem Antrag, wenigstens die börsenkotierten, aber mehrheitlich
vom Bund beherrschten Aktiengesellschaften davon auszunehmen. Dank der
Unterstützung durch die SVP setzte sich in diesen beiden Fragen die Linke durch. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation
Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

Das Wahlverfahren für den Eidgenössischen Datenschutz- und
Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) hatte bei der Wahl von Adrian Lobsiger im Jahr
2016 viel zu reden gegeben. In den Medien war dem Bundesrat, dem die Wahl des EDÖB
obliegt, vorgeworfen worden, mit einem ehemaligen Bundesbeamten – Lobsiger war
lange Zeit Chef des Fedpol gewesen – keine guten Voraussetzungen für die nötige
Unabhängigkeit geschaffen zu haben. Auch im Parlament wurde nicht goutiert, dass sich
die Regierung vor der Wahl, die von der Vereinigten Bundesversammlung lediglich noch
bestätigt werden kann, nicht mit dem Parlament ausgetauscht hatte. Der Unmut
manifestierte sich schliesslich in einer parlamentarischen Initiative Leutenegger

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.01.2017
MARC BÜHLMANN
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Oberholzer (sp, BL). Die Baselbieter Sozialdemokratin bemängelte, dass das Parlament
mit der einfachen Genehmigung der Wahl keinen Einfluss auf die Auswahl und die
Beurteilung der Eignung von EDÖB-Kandidierenden habe. Zwar finde eine formelle
Nachprüfung durch die GK statt, dies könne aber kein Ersatz sein für ein stimmiges
Ausschreibe- und Auswahlverfahren. Das ganze Wahl- und Auswahlverfahren sei
deshalb integral dem Parlament bzw. der vorgelagerten Gerichtskommission beider
Räte zu übertragen. 
Anfang 2017 gab die SPK-NR der Initiative mit 13 zu 6 Stimmen bei drei Enthaltungen
Folge. Es sei in der Tat stossend, dass das Parlament vor ein "fait accompli" gestellt
werde. Ende März folgte auch die Schwesterkommission: Mit 9 zu 3 Stimmen stimmte
die SPK-SR dem Vorschlag ebenfalls zu. Das heutige Verfahren befriedige in der Tat
nicht. Die SPK-NR wird in der Folge einen Entwurf ausarbeiten. 9

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen (Pa.Iv. 16.438)

Eine im Juni 2016 von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingereichte
parlamentarische Initiative verlangte eine Lohnobergrenze für Kader in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen, die sich am Bruttogehalt von Bundesrätinnen und
Bundesräten orientieren sollte. Im Februar 2020 legte die SPK-NR einen ersten Entwurf
vor, der auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 18.428) zur
Regelung von Abgangsentschädigungen mit einschloss. Die Vorlage sah eine
Lohnobergrenze von CHF 1 Mio. und ein Verbot von Abgangsentschädigungen vor. Den
Nationalrat passierte der Entwurf in der Frühjahrssesion 2021 deutlich, der Ständerat
wollte hingegen nicht auf die Vorlage eintreten – es brauche gar keine
Gesetzesänderung, da Lohnexzesse in Bundes- und bundesnahen Betrieben bereits mit
bestehenden Massnahmen verhindert würden. Unter anderem mit Verweis auf die
Abzockerinitiative und die entsprechende Kritik aus der Bevölkerung an zu hohen
Löhnen bekräftige der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in der Folge.
Nachdem jedoch der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 erneut nicht auf die
Vorlage eingetreten war, war diese – rund sechs Jahre nach ihrer Einreichung –
endgültig vom Tisch.

Chronologie
Die SPK-NR gibt Folge, die SPK-SR sagt Nein.
Der Nationalrat stimmt diskussionslos zu.
Die SPK-SR schwenkt um.
Erster Entwurf und Vernehmlassung
Der Nationalrat stimmt dem Entwurf zu.
Der Ständerat tritt nicht auf die Vorlage ein.
Der Nationalrat hält an Eintreten fest.
Der Ständerat versenkt die Vorlage definitiv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2017
MARC BÜHLMANN

Wie der Kaderlohnraport aufzeige, seien die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen
Unternehmen seit deren Ausgliederung stetig gestiegen. In der Zwischenzeit würden
sich die Löhne der Unternehmensspitzen am internationalen Markt orientieren, also
«einem kleinen Kartell von Begünstigten» statt an den Leistungen der Kader selber. Dies
stosse in der Bevölkerung auf Unverständnis und gefährde das Vertrauen in den Service
public. Gestützt auf diese Argumentation forderte Susanne Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) mittels parlamentarischer Initiative eine gesetzliche Obergrenze für die Löhne der
Kader in Bundes- und bundesnahen Unternehmen. Der Maximallohn solle sich dabei an
der Entschädigung von Bundesräten orientieren. 
Die SPK-NR stimmte dem Vorschlag im Januar 2017 deutlich mit 21 zu 2 Stimmen bei
einer Enthaltung zu. In der Tat sei es stossend, dass Kader in Bundesbetrieben mehr
verdienten als ein Bundesrat – umso mehr, als dass diese Betriebe nur beschränkt dem
Markt ausgesetzt seien. Auch die SPK-SR sah zwar Handlungsbedarf, eine gesetzlich
geregelte Obergrenze und damit die parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer lehnte sie jedoch ab. Vielmehr sei dem Bundesrat der Auftrag zu erteilen,
im Rahmen der Eignerstrategie Bandbreiten für Kaderlöhne festzulegen. Mit zehn zu

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN
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drei Stimmen beschloss die SPK-SR deshalb, eine Kommissionsinitiative einzureichen
(Pa.Iv. 17.443). Ende Juni 2017 tagte erneut die SPK-NR, die mit 18 zu 5 Stimmen
beschloss, an der Idee einer gesetzlichen Obergrenze festzuhalten und den alternativen
Vorschlag der Schwesterkommission zu sistieren. 10

Weil die SPK-SR die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) über
angemessene Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen abgelehnt hatte,
war der Nationalrat am Zug. Die SPK-NR empfahl mit 18 zu 5 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies denn auch
darauf hin, dass die entscheidende Debatte wohl nicht in der grossen Kammer
stattfinden werde, im Ständerat aber noch Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die SPK-
SR habe die Initiative Leutenegger Oberholzer zwar abgelehnt, ihrerseits aber eine
parlamentarische Initiative lanciert (Pa.Iv. 17.443), mit der die Löhne nicht begrenzt,
aber reguliert werden sollen. Mit der im Nationalrat diskutierten Initiative sollen Kader
von Bundes- oder bundesnahen Unternehmen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat,
wobei Pfister erörterte, dass dies nicht unbedingt das aktuelle Bundesratssalär von
rund CHF 475'000 bedeuten müsse, sondern dass man auch betrachten müsse, welche
Leistungen ein Exekutivmitglied nach seiner Amtszeit beziehe. Pfister sprach von
„approximativ” einer Million Franken als Benchmark. Der Nationalrat gab der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer diskussionslos Folge. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Nationalrat mit Folge geben der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) und der Annahme einer Motion Pardini (sp, BE) gehörig Druck
aufgebaut hatte, entschied sich die SPK-SR um und gab dem Vorstoss der Baselbieter
Sozialdemokratin, der die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen
beschränken möchte, mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung nun doch Folge. Damit
wird die SPK-NR einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung ausarbeiten können, mit
der eine Referenzgrösse für die Obergrenze der Löhne in bundesnahen Unternehmen
geschaffen werden soll. In ihrem Medienbericht machte die ständerätliche SPK freilich
darauf aufmerksam, dass sich diese Referenzgrösse am Brutto- und nicht am
Nettogehalt eines Bundesratsmitglieds zu orientieren habe, also inklusive dem
Ruhegehalt. Zudem erwarte sie von ihrer Schwesterkommission, dass sie die
Formulierung der eigenen Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 17.443) bei der Ausarbeitung
mitberücksichtige. Inhaltliche Kriterien, die dort angeregt würden, seien geeigneter als
ein fixer Lohndeckel. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2018
MARC BÜHLMANN

Parlamentsmandat

Keine Gnade fanden die beiden parlamentarischen Initiativen aus der SVP, die
Lohnerhöhungen des Parlamentes dem fakultativen Referendum unterstellen wollten.
Die Staatspolitische Kommission des Nationalrates hielt fest, dass die Höhe der
wichtigsten Entschädigungen (Taggeld, Jahresentschädigung) bereits im
Parlamentsressourcengesetz geregelt sei und ergo bereits dem fakultativen
Referendum unterstehe. Weitere Entschädigungen wie z.B. Essens-, Übernachtungs-
oder Reisespesen seien allerdings aufgrund der Komplexität auf Verordnungsstufe
geregelt. Auch die an die Fraktionen ausgeschütteten Beiträge seien nicht
referendumspflichtig. Die starke Minderheit der SPK-NR, die sich letztlich knapp mit 11
zu 10 Stimmen gegen Folge geben aussprach, stiess sich am Umstand, dass
Ratsmitglieder über ihre eigenen Einkommen abschliessend entscheiden können.
Darunter leide das Vertrauen der Bürgerschaft ins Parlament. Im Rat fand dieses
Argument allerdings kein Gehör. Den Initiativen wurden mit 125 zu 56 bzw. 124 zu 58
Stimmen keine Folge gegeben. Auch eine parlamentarische Initiative Aeschi (svp, ZG)
(12.418, siehe auch hier), die vorgeschlagen hätte, den Teuerungsausgleich für die
Einkommen der Parlamentarier jeweils nicht am Anfang, sondern am Schluss einer
Legislaturperiode zu beschliessen, damit die neuen Ratsmitglieder nicht über die
eigene Erhöhung entscheiden müssten, fand bei 110 zu 67 Stimmen kein Gehör. Eine
Anfang Berichtjahr eingereichte parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer
(sp, BL), die verlangt, dass die Jahresentschädigung neu als Jahreseinkommen steuerbar
und sozialversicherungsabgabepflichtig werden solle, wurde 2013 noch nicht
behandelt. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2013
MARC BÜHLMANN
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Parlamentsorganisation

Auf Initiative der Staatspolitischen Kommission des Ständerates (SPK-SR) sollten mit
einer kleinen, auf eine Motion Hansruedi Stadler (cvp, UR; Mo. 09.3896)
zurückgehenden Parlamentsreform Verbesserungen der Organisation und des
Verfahrens des Parlamentes angestrebt werden. Im Berichtjahr verkam das Anliegen,
nachdem es bereits 2012 von der Volkskammer beschnitten worden war, zu einer
eigentlichen Minireform. Die kleineren Präzisierungen und Gesetzesanpassungen sowie
die Forderung, dass ausserordentliche Sessionen nur dann stattfinden sollen, wenn in
beiden Kammern hängige Geschäfte vorliegen, waren zwar unbestritten. Die
ursprünglichen Forderungen jedoch, welche der Vorstossflut im Nationalrat Einhalt
gebieten wollten, überlebten das parlamentarische Ping-Pong – viermal wechselte das
Geschäft im Berichtjahr zwischen den Kammern hin und her – allerdings nur in
marginaler Form. Nachdem der Nationalrat die zentralen Forderungen der
ständerätlichen Initiative bereits 2012 stark abgeändert hatte, blieben nach der ersten
Beratung des Ständerates drei zentrale Differenzen übrig: Erstens verlangte die
ständerätliche Initiative ursprünglich, dass Standes- und parlamentarische Initiativen in
Form eines ausgearbeiteten Vorentwurfs statt einer allgemeinen Anregung eingereicht
werden müssen. Während die kleine Kammer diesem Ansinnen zustimmte, wurde es
vom Nationalrat verworfen. Zweitens akzeptierte die grosse Kammer zwar ein
Obligatorium für eine mündliche Beratung von Motionen, wollte aber bei so genannten
organisierten Debatten nach wie vor mehrere ähnliche Geschäfte gleichzeitig
behandeln. Der Ständerat vertrat die entgegengesetzte Ansicht, dass vom Nationalrat
gebündelt behandelte Vorlagen jeweils zu Unsicherheiten führen, da daraus nicht klar
ersichtlich wird, aus welchen Gründen der Nationalrat ein spezifisches Begehren
abgelehnt oder angenommen hat. Darüber hinaus hatte die grosse Kammer zwei
Erweiterungen eingebracht: Die im Ständerat umstrittene Idee einer aktuellen Debatte
für den Nationalrat, die von 75 (statt wie bisher von 50) Mitgliedern des Nationalrates
bei aktuellen Ereignissen als Sondersession verlangt werden kann, sowie eine auf eine
zurückgezogene parlamentarische Initiative Reimann (svp, SG; Pa.Iv. 11.428)
zurückgehende Regelung, mit der verboten werden soll, dass die Präsidenten der
beiden GPK der gleichen Fraktion angehören. Letzteres entpuppte sich als dritte
zentrale Differenz zum Ständerat. Nachdem auch der Nationalrat auf seinem
Standpunkt beharrte, kam das Geschäft in der Sommersession zum zweiten Mal in den
Ständerat. Dort wurden die Forderungen nochmals stark abgeschwächt: Von einer
Ausformulierung von parlamentarischen Initiativen war nicht mehr die Rede. Die kleine
Kammer beharrte hingegen auf einer leicht abgeschwächten Forderung eines
Obligatoriums für eine echte nationalrätliche Diskussion von Motionen. Die Vorschrift,
dass die Präsidenten der beiden GPK nicht derselben Fraktion angehören dürfen,
akzeptierten die Kantonsvertreter. Diese Änderungen akzeptierte der Nationalrat noch
in der Sommersession. Die Beschlüsse bedingten Änderungen des Bundesgesetzes über
die Bundesversammlung und der jeweiligen Geschäftsreglemente beider Räte, die im
Ständerat in der Schlussabstimmung einstimmig und im Nationalrat mit 121 zu 64 bzw.
106 zu 85 Stimmen angenommen wurde, wobei sich die Opposition vor allem aus
Vertretern der SVP und der FDP zusammensetzte. Im Geschäftsreglement des
Nationalrates wurde zudem die neu eingeführte Idee der aktuellen Debatte verankert:
Auf Antrag von 75 Mitgliedern des Nationalrates kann eine aktuelle Debatte für die
Diskussion wichtiger Ereignisse einberufen werden, ohne dass damit auf das Mittel
einer Sondersession zurückgegriffen werden müsste. Ende Berichtjahr reichte
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine parlamentarische Initiative (13.483) ein, mit der
das beschleunigte Verfahren bei bekämpften Vorstössen wieder eingeführt werden soll.
Mit der obligatorischen Beratung sei das Verfahren – im Gegensetz zum eigentlichen
Ziel – ineffizienter geworden. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.12.2013
MARC BÜHLMANN

Eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) stiess bei der
Staatspolitischen Kommission des Nationalrates (SPK) auf offene Ohren. Die
Sozialdemokratin regte mit ihrem 2013 eingegebenen Vorstoss an, das
Parlamentsressourcengesetz (PRG) so anzupassen, dass auch die
Spesenentschädigungen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier als Personal- und
Sachausgaben versteuert werden müssen. Es stosse bei der Bevölkerung auf
Unverständnis, dass diese Ausgaben von momentan CHF 33'000 pro Jahr bisher nicht
der Steuer unterliegen. Die SPK stimmte dem Argument, dass Parlamentarierinnen und
Parlamentarier gegenüber der Gesellschaft nicht bevorzugt behandelt werden sollten,
einstimmig zu. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.01.2014
MARC BÜHLMANN
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Erst 2013 hatte das Parlament Änderungen des Parlamentsgesetzes beschlossen, mit
denen auch das Geschäftsreglement des Nationalrates angepasst worden war. Eine
dieser Anpassungen entpuppte sich als ineffizient, was Susanne Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) mit einer kurz nach dem damaligen Beschluss eingereichten
parlamentarischen Initiative wieder ändern wollte. Konkret verlangte die SP-
Nationalrätin die Wiedereinführung des beschleunigten Verfahrens bei vom Bundesrat
akzeptierten, aber bekämpften Vorstössen. Vor der Änderung wurden solche Vorstösse
im Nationalrat am letzten Tag der darauffolgenden Session ohne Rederecht zur
Abstimmung gebracht, was zu einer raschen Erledigung führte. Ein Anstoss der 2013
beschlossenen Änderungen war gewesen, dass sich der Ständerat gegen diskussionslos
angenommene Motionen wehrte, weil es für die ständerätliche Folgedebatte schwierig
sei, hier den Willen der grossen Kammer zu erkennen. Weil mit dem neuen Verfahren
sowohl Urheberin als auch Bekämpfer des Vorstosses ein Rederecht erhalten und die
Behandlung dieser Vorstösse via ordentliche Liste zu erfolgen hat, werden viele gar
nicht behandelt, weil sie nach zwei Jahren abgeschrieben werden. Leutenegger
Oberholzer plädierte für eine Kombination: dringliche Behandlung in der Folgesession
und Einräumung des Rederechts. Das Büro des Nationalrats gab der Initiative Folge und
schlug vor, bekämpfte Vorstösse wieder prioritär zu behandeln und zuoberst auf die
Vorstossliste zu setzen. Der Entwurf wurde in der Wintersession in der
Gesamtabstimmung einstimmig und in der Schlussabstimmung mit 192 zu 4 (SVP-
)Stimmen angenommen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.11.2014
MARC BÜHLMANN

Mitte Oktober entschied die SPK-SR, der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) keine Folge zu geben. Der Entscheid fiel allerdings mit 6 zu 5
Stimmen äusserst knapp. Die Kommissionsmehrheit befand, dass die Forderung nach
einer Versteuerung der jährlichen Pauschale für Personal- und Sachausgaben das
System zu kompliziert mache. Die steuerfreie Entschädigung – eine Pauschale von rund
33'000 CHF pro Jahr – sei einfacher zu handhaben und auch nicht teurer. Die knapp
unterlegene Minderheit mahnte hingegen eine grundsätzliche Überarbeitung der
Entschädigungsregelungen an. Somit muss das Geschäft von den Räten behandelt
werden. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.10.2015
MARC BÜHLMANN

Nachdem die SPK-SR ihre Unterstützung entsagt hatte, musste der Nationalrat über die
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) befinden. Die Urheberin
der Initiative erörterte in ihrem Votum ihre Beweggründe. Es scheine ihr
selbstverständlich zu sein, dass auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier –  wie
alle anderen Bürgerinnen und Bürger auch –  alle Bestandteile des Gehalts zu
versteuern hätten. Auch die jährliche Pauschale für Personal- und Sachausgaben sei
ein solcher Bestandteil. Da die SPK-NR der Forderung bereits im Januar 2014
einstimmig Folge gegeben hatte, gab es weder Anträge noch Diskussionsbedarf und die
grosse Kammer gab der Initiative Folge. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.04.2016
MARC BÜHLMANN

Nachdem der Nationalrat der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zur steuerlichen Belastung von Parlamentsentschädigungen Folge gegeben hatte,
war in dieser Sache erneut die SPK-SR an der Reihe. Die Kommission, die den Antrag im
Oktober 2015 bereits abschlägig behandelt hatte, wollte jedoch keine Empfehlung
abgeben, sondern eine Studie abwarten, mit welcher die Entschädigungen der
parlamentarischen Tätigkeiten beleuchtet werden sollen. Der Bericht, dessen Resultate
für Frühling 2017 erwartet werden, war von der Verwaltungsdelegation in Auftrag
gegeben worden. Ebenfalls sistiert wurde eine parlamentarische Initiative Eder (fdp,
ZG), die verhindern will, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier
Übernachtungsentschädigungen erhalten, obwohl sie gar nicht in Bern übernachten. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2016
MARC BÜHLMANN

Nach Kenntnisnahme der Studie zur Arbeitsbelastung und Entschädigung von
Bundesparlamentarierinnen und Bundesparlamentariern entschied die SPK-SR mit
sechs zu vier Stimmen bei zwei Enthaltungen, die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur steuerlichen Belastung von
Parlamentsentschädigungen zur Ablehnung zu empfehlen. Die Studie zeige, dass die
Parlamentsmitglieder ausreichend, aber nicht übermässig bezahlt würden. Eine
Spesenpauschale sei deshalb gerechtfertigt und deren Besteuerung – wie vom Vorstoss
gefordert – nicht nötig. Auch in der Privatwirtschaft gäbe es solche Pauschalen. Eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Besteuerung würde nicht nur einen hohen bürokratischen Aufwand bedeuten, sondern
auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die selbständig erwerbstätig seien,
gegenüber angestellten Mitgliedern bevorzugen. 20

In der Herbstession 2017 versenkte der Ständerat die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur steuerlichen Belastung von
Parlamentsentschädigungen endgültig. Die knappe Mehrheit der SPK-SR von 6 zu 4
Stimmen (2 Enthaltungen) widerspiegelte sich in der ständerätlichen Debatte.
Kommissionssprecher Philipp Müller (fdp, AG) machte geltend, dass
Spesenentschädigungen auch in der Privatwirtschaft nicht versteuert werden müssten;
von einer Besserstellung der Parlamentarierinnen und Parlamentarier gegenüber
Bürgerinnen und Bürgern könne entsprechend keine Rede sein. Anderer Meinung war
Raphaël Comte (fdp, NE), der als Vertreter der Kommissionsminderheit die Studie der
Universität Genf zum Einkommen der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger im
Schweizer Parlament anführte. Parlamentsmitglieder erhalten CHF 33'000, die für
Materialspesen und die Anstellung von Assistentinnen und Assistenten verwendet
werden können – oder nicht. In letzterem Fall handle es sich aber – so der Neuenburger
FDP-Ständerat – eben nicht um Spesen, sondern um ein zusätzliches und eigentlich zu
versteuerndes Einkommen. In der Debatte wurde aber auch vor einem bürokratischen
Aufwand gewarnt, falls alle Ausgaben nach Spesen und Einkommen getrennt werden
müssten. Es sei einfacher, die CHF 33'000 als Gesamtpaket und als Sachausgaben, ergo
Pauschalspesen, zu betrachten. Die knappen Verhältnisse in der Kommission und die
ausgeglichene Debatte spiegelte sich dann freilich nicht in der Abstimmung wieder. Mit
35 zu 9 Stimmen (ohne Enthaltung) sprach sich der Rat gegen Folgegeben aus. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
MARC BÜHLMANN

Föderativer Aufbau

Städte, Regionen, Gemeinden

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une évaluation des conséquences
pour les villes, les agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi.
L'article 141 alinéa 2 LParl serait complété, afin d'obliger le Conseil fédéral à procéder à
une évaluation ex ante des conséquences d'un projet d'acte pour ces entités. Sa
proposition fait écho à un rapport du Contrôle fédéral des finances, constatant que
l'article 50 alinéa 3 Cst n'était qu'imparfaitement exécuté et qu'il fallait en
conséquence réviser l'article 141 LParl. La Commission des institutions politiques du
Conseil national (CIP-CN) décide de ne pas y donner suite. Elle rappelle avoir déjà
élaboré une disposition de loi sur ce sujet, lors de modifications du droit
parlementaire. L'initiative parlementaire est, dès lors, transmise au Conseil national. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.05.2018
DIANE PORCELLANA

L'initiative parlementaire pour une évaluation des conséquences pour les villes, les
agglomérations et les régions de montagnes dans les projets de loi, a été retirée par
Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL), puisqu'une disposition de loi y relative a été
élaborée et acceptée dans le cadre de modifications parlementaires (16.457). 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
DIANE PORCELLANA

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wirtschaftspolitik

Der Nationalrat beschloss auf Basis einer bereits im Jahre 2006 eingereichten
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eine Gesetzesrevision,
welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und Werkvertragsrecht auf zwei Jahre
verdoppelte. Damit orientierte sich die Schweiz an einer Uno-Konvention aus dem
Jahre 1980 und einer EU-Richtlinie von 1999. Bisher galt im Schweizerischen
Obligationenrecht (Art. 210) der Grundsatz einer einjährigen Frist, wobei die
Garantiedauer vertraglich verlängert, aber auch verkürzt werden konnte. Zudem fanden
je nach Kaufgegenstand und Verhalten des Verkäufers Sondervorschriften Anwendung.
Nach dem Willen des Nationalrats durfte die zweijährige Frist nicht mehr verkürzt,
jedoch in Kauf- und Werkverträgen freiwillig verlängert werden. Für Occasionen wurde
die minimale Dauer – sofern überhaupt eine Garantie gewährt wird – auf ein Jahr

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.12.2011
DAVID ZUMBACH
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angesetzt. Dieser Entscheid war wenig umstritten. Als einzige Partei bekämpfte die SVP
die konsumentenfreundliche Stossrichtung. Ein Gegenantrag von Schwander (svp, SZ)
scheiterte deutlich mit 39 zu 102 Stimmen. Ausserdem wurde im Sinne einer 2007
eingereichten und in der Zwischenzeit zurückgezogenen parlamentarischen Initiative
Bürgi (svp, TG) die Verjährungsfrist für Produkte, die für Immobilien verwendet werden
(z.B. Küchengeräte, Fensterstoren und Steinplatten) auf fünf Jahre heraufgesetzt, was
jener Dauer entspricht, die bei Mängeln an Immobilien galt. Dadurch konnte verhindert
werden, dass Bauunternehmer, Architekten und Ingenieure länger haften mussten als
die Lieferanten dieser Produkte. Stillschweigend hiess der Ständerat die Verlängerung
der Garantiedauer auf zwei Jahre gut. Anlass zu Diskussionen gab jedoch die fünfjährige
Verjährungsfrist bezüglich der für Immobilien verwendeten Produkte. Der Ständerat
nahm Korrekturen vor, um zu verhindern, dass die verlängerte Garantiefrist auch für
Produkte galt, welche eine Immobilie nicht verwandeln. Ausserdem dehnte der
Ständerat den Anwendungsbereich der verlängerten Fristen aus. Nicht nur private
Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch professionelle Käufer sollen davon
profitieren können. Dadurch wurde vor allem das Kleingewerbe besser geschützt. In der
Gesamtabstimmung nahm der Ständerat die Vorlage einstimmig an, womit diese zurück
an den Nationalrat ging. 24

Wettbewerb

Der Nationalrat befasste sich in der Frühjahrssession mit der Differenzebereinigung zu
einer Gesetzesrevision, welche die minimale Garantiedauer im Kauf- und
Werkvertragsrecht auf zwei Jahre verdoppeln wollte. Die gewichtigste Differenz betraf
die Frage, ob die Gewährleistung auch weiterhin wegbedungen werden konnte (bspw.
bei Occasionsfahrzeugen). Ein Antrag Stamm (svp, AG), der sich für diese Möglichkeit
aussprach, setzte sich knapp mit 87 zu 86 Stimmen durch. Neben der SVP unterstützten
die FDP und die BDP diesen Antrag, welcher inhaltlich der ursprünglichen Version des
Nationalrats entsprach. Diese erlaubte, im Gegensatz zur Lösung, die vom Ständerat
bevorzugt worden war, die Gewährleistungspflicht gegenüber den Konsumentinnen und
Komsumenten einzuschränken. Eine Mehrheit des Ständerates wollte ursprünglich auch
beruflich und gewerblich handelnde Personen von den verlängerten
Gewährleistungsfristen profitieren lassen. Im März schloss sich die kleine Kammer dem
Nationalrat an. Mit 27 zu 13 Stimmen wurde auf eine Ausdehnung auf das Gewerbe
verzichtet. In der Schlussabstimmung wurde die Gesetzesrevision, die auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) aus dem Jahre 2006
zurückging, vom Nationalrat mit 130 zu 60 und vom Ständerat mit 28 zu 5 Stimmen
angenommen. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2012
LAURENT BERNHARD

Gesellschaftsrecht

Im Parlament und in der Öffentlichkeit fand die Diskussion über die Regeln der
Verantwortlichkeit in Verwaltungsräten und über als zu hoch und nicht
leistungsgerecht empfundene Löhne von Spitzenmanagern ihre Fortsetzung. Der
Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative Maspoli
(lega, TI) und eine Motion einer von Chiffelle (sp, VD) angeführten Minderheit der
Kommission für Rechtsfragen ab, welche eine Publikation der Bezüge der
Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften verlangt hatten. Er stimmte jedoch einer als
Alternative dazu eingereichten parlamentarischen Initiative Chiffelle zu, welche diese
Offenlegungspflicht lediglich bei den börsenkotierten Gesellschaften einführen will.
Gleichzeitig überwies der Rat auch eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3153), welche
zusätzlich zu den Verwaltungsratsentschädigungen auch die Löhne der Spitzenmanager
publiziert haben will. Betroffen wären davon nicht nur börsenkotierte
Aktiengesellschaften, sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Unternehmen des
Bundes (z.B. Post, SBB). Diese Motion war in der Abstimmung von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der SVP und der GP, hingegen nur von Minderheiten der FDP und der
CVP unterstützt worden. Ebenfalls dank einer Koalition zwischen der Linken und der
SVP gutgeheissen hat der Nationalrat eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3261) für
einen besseren Schutz der Minderheitsaktionäre (ohne den Teil über ein Klagerecht für
Interessenvertretungen der Kleinaktionäre). Der Ständerat war bei den beiden
Motionen Leutenegger zurückhaltender. Die vorberatende Kommission hatte sich zwar
mit der allgemeinen Zielrichtung einverstanden erklärt; da die Formulierungen zum Teil
zu weit gingen und zum Teil widersprüchlich und unpräzis seien, beantragte sie die
Umwandlung in Postulate, was das Ratsplenum dann auch tat. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2002
HANS HIRTER
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Die Linke war 2004 im Nationalrat mit dem Antrag gescheitert, den börsenkotierten
Unternehmen eine Frauenquote für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung
vorzuschreiben. Im Berichtsjahr lehnte der Nationalrat auch eine parlamentarische
Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche diese Firmen verpflichten wollte,
jährlich über die Verwirklichung des Geschlechtergleichstellungsprinzips in ihrem
Unternehmen zu berichten. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER

Geld, Währung und Kredit

Finanzmarkt

Mit ihrer parlamentarischen Initiative "Mehr Transparenz bei der Finma" wollte
Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) erwirken, dass das Bundesgesetz über
das Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung (BGÖ), das für Transparenz bezüglich Auftrag,
Organisation und Tätigkeit der Verwaltung sorgt, auch für die Finanzmarktaufsicht
Geltung erlangt. Bisher war dies weder für die Finma noch für die SNB der Fall gewesen.
Während die Ausnahme der SNB vom BGÖ weiterhin gerechtfertigt sei, erachtete die
Initiantin eine erhöhte Geheimhaltung bei der Finma als nicht angebracht. Als
Aufsichtsgremium über mitunter systemrelevante Banken, deren Risiko die Bürgerinnen
und Bürger aufgrund der "too-big-to-fail"-Problematik mittragen, sei die Finma der
Öffentlichkeit zu Transparenz verpflichtet. Die Gegner der Vorlage wiesen darauf hin,
dass die Finma in einem "wirtschaftlich und politisch hoch sensiblen Bereich" (Maier
(glp, ZH)) tätig und deshalb eine erhöhte Geheimhaltung angemessen sei. War die
parlamentarische Initiative in der vorberatenden Kommission für Wirtschaft und
Abgaben (WAK-NR) noch äusserst knapp durch Stichentscheid des Präsidenten zur
Ablehnung empfohlen worden, fiel in der grossen Kammer das Votum deutlich aus: Mit
105 zu 58 Stimmen wurde beschlossen, der Initiative nicht Folge zu leisten. Einzig die
Parlamentarier des linksgrünen Lagers und eine Minderheit von CVP-Exponenten hatten
sich für das Begehren ausgesprochen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.09.2015
NICO DÜRRENMATT

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Mit 87:67 Stimmen lehnte der Nationalrat eine parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) im Vorprüfungsverfahren ab. Der Vorstoss verlangte die Aufhebung
der Besteuerung nach Aufwand. Diese steht Personen offen, die erstmals oder nach
einer Landesabwesenheit von mindestens zehn Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder
Aufenthalt nehmen und hier keine Erwerbstätigkeit ausüben. In der Regel handeln die
Steuerbehörden eine Pauschalsteuer aus, deren Bemessung aufgrund des
Lebenshaltungsaufwandes der Steuerpflichtigen und ihrer Familien erfolgt; bei der
direkten Bundessteuer beträgt sie mindestens den fünffachen Mietzins oder den
fünffachen Eigenmietwert. Nach Auffassung der Linken profitierten nur mobile Reiche
von dieser Art der Steuererhebung, die zudem den Ruf der Schweiz als
Steuerumgehungsparadies zementiere. Die Bürgerlichen wiesen auf die vorhandenen
Kontrollen hin; darüber hinaus sei davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Teil der
Vermögensbestandteile und Einkommensquellen der Personen, die nach dem Aufwand
besteuert werden, im Ausland liege, so dass die Schweizer Steuerbehörden oft nicht in
der Lage seien, eine sachgemässe Veranlagung durchzuführen. Diese Art der
Besteuerung stelle demnach keine Privilegierung dar, sondern sei aus praktischen

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2005
MAGDALENA BERNATH
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Gründen angebracht. Ausserdem verfügten diverse europäische Staaten über
steuerliche Ausnahmeregelungen für Ausländer, wodurch ein Wettbewerb entstehe,
dem sich die Schweiz nicht entziehen könne. 30

Das Thema der Pauschalbesteuerung sorgte im Berichtsjahr für viel Aufregung in der
Öffentlichkeit. Diese Art der Besteuerung ersetzt die ordentliche Einkommens- und
Vermögenssteuer und steht natürlichen Personen offen, die erstmals oder nach einer
Landesabwesenheit von mindestens 10 Jahren in der Schweiz Wohnsitz oder Aufenthalt
nehmen und hier keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Es wurden zwei Motionen und
eine parlamentarische Initiative beim Parlament eingereicht, welche sich mit dem
Thema der Pauschalbesteuerung beschäftigen. Eine Motion Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) (Mo. 07.3491) verlangte, dass die Besteuerung nach Aufwand
(Pauschalbesteuerung) aufgehoben wird. Der Bundesrat wies darauf hin, dass die
Besteuerung nach Aufwand nicht als Privileg gedacht sei, sondern eine zweckmässige
Methode darstelle, um den anvisierten Personenkreis, nämlich Personen mit Einkünften
und Vermögen vorwiegend im Ausland, sachgerecht zu veranlagen. Die Motion wurde
entsprechend der Empfehlung des Bundesrates abgelehnt. Eine parlamentarische
Initiative von Leutenegger Oberholzer wollte die Steuergesetze so abändern, dass das
Ermessen der Veranlagungsbehörden bei der Aufwandbesteuerung verringert wird. Die
untere Grenze für die Aufwandbesteuerung sollte im Gesetz festgehalten werden. Neu
würde die Steuer mindestens das 20-Fache der Mietkosten betragen. Eine Motion
Zisyadis (pda, VD) (Mo. 06.3371) forderte den Bundesrat auf, schnellstmöglich Schritte
zu unternehmen, damit die Kantone für Steuerpflichtige, die den Wohnsitz von einem
Kanton in einen anderen verlegen und an ihrem alten Wohnsitz ordentlich besteuert
wurden, nicht zur Pauschalbesteuerung übergehen können. Der Nationalrat sprach sich
gegen alle drei Vorstösse aus. Auch die kantonalen Finanzdirektoren diskutierten über
die Pauschalbesteuerung und erwägten Anpassungen. Diskutiert wurde vor allem der
Vorschlag, dass Kantone Richtlinien zur Pauschalbesteuerung ausarbeiten sollen, die
zwar nicht verbindlich, aber doch in der Art eines Ehrenkodexes sein sollten. Konkret
ging es darum, die Steuern so anzuheben, dass ein durchschnittlicher Steuerertrag von
150'000 Fr. pro Person und Jahr anfällt und nicht wie bisher nur 75'000 Fr.  31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
LINDA ROHRER

Keine Folge gab der Nationalrat in der Herbstsession einer parlamentarischen Initiative
Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Der Vorstoss hätte die Abschaffung der
Pauschalbesteuerung gefordert. Da er lediglich von der Ratslinken unterstützt wurde,
fiel das Ergebnis mit 117 zu 57 Stimmen deutlich aus. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2012
LAURENT BERNHARD

Finanz- und Ausgabenordnung

Nationalrat Zbinden (sp, AG) ersuchte den Bundesrat in einem Postulat (Po. 00.3128) um
eine systematische Sichtbarmachung staatlicher Leistungen. Diese Massnahme sollte
die oft als asymmetrisch empfundenen Tauschbeziehungen zwischen Bund und
Steuerzahlenden nachvollziehbarer gestalten, die staatliche Legitimation stärken und
der Steuer- und Abgabenmüdigkeit vieler Bürger entgegenwirken. Im Einvernehmen mit
dem Bundesrat wurde das Postulat in der Sommersession angenommen. Ein anderes
Ziel verfolgte Parteikollegin Leutenegger (BL) mit einer parlamentarischen Initiative. Sie
verlangte die Einführung der Meldepflicht bei staatlichen Leistungen oder
Begünstigungen an öffentliche oder private Unternehmungen. Vielfach würden
staatliche Behörden durch versteckte Drohungen zu finanziellen Beihilfen oder
Steuererlassen gezwungen. Dies führe zu einer Verzerrung des interkantonalen
Steuerwettbewerbs. Mit 73 zu 50 Stimmen wurde der Initiative keine Folge gegeben. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Eine im Dezember 2013 eingereichte parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) verlangte eine Nachtflugsperre auf allen Landesflughäfen.
Begründet wurde die Forderung einerseits mit dem Schutz der Bevölkerung vor den
Gesundheitsbelastungen des Flugverkehrs, andererseits mit der Vereinheitlichung der
Regelung für alle Flughäfen in der Schweiz. Beide Argumente überzeugten die KVF-NR
nicht: Sie empfahl am 3.11.2014, der Initiative keine Folge zu geben. Der Nationalrat hielt
sich in der Frühjahrssession 2015 nach kurzer Diskussion mit 114 zu 63 Stimmen (bei 6
Enthaltungen) an diese Empfehlung. 34

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2015
NIKLAUS BIERI

Luftfahrt

Par 85 voix contre 65, le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire des Verts
qui exigeaient l’interdiction générale des vols de nuit sur les aéroports suisses entre 22
heures et six heures. Aux dangers de la santé des riverains des aéroports, les opposants
ont fait valoir les coûts de réaménagement du territoire et des mesures antibruit, ainsi
que une perte d’attractivité de Kloten et Cointrin. A cette occasion, Leutenegger-
Oberholzer (ps, BL) a retiré son initiative qui demandait au Conseil fédéral de fixer des
valeurs limites d’exposition au bruit (00.433). Elle a motivé son geste par le fait que le
Tribunal fédéral et les recommandations d’une commission d’experts lui avaient donné
raison. Tenant compte des jugements et des conclusions de ces derniers, le Conseil
fédéral a fixé à 60 décibels les seuils de tolérance au bruit autour des aéroports. Au-
lieu des CHF 220 millions envisagés en avril 2000, la facture pour les indemnisations et
les aménagements nécessaires est estimée à CHF 2,3 milliards. Elle se répartira à raison
de 75% pour Zurich et 25% pour Cointrin. L’essentiel des charges, soit environ CHF 2
milliards, servira à indemniser les propriétaires dont les biens immobiliers subissent
une perte de valeur. Le reste, à savoir le coût de la pose de protections sonores, est
estimé à CHF 302 millions (221 autour de Kloten, 81 dans le voisinage de Cointrin). Les
constructions seront restreintes sur les terrains où le bruit dépasse les valeurs seuils
(entre 55 et 60 décibels par jour, selon le type d’occupation des zones). Le
développement du logement y sera en principe prohibé. Les mesures décrétées ne
toucheront que très modérément les autres places d’atterrissage (Bern-Belp et
Lugano), car les secteurs où les valeurs limites sont dépassées ne sont que très
faiblement peuplés. En ce qui concerne Bâle-Mulhouse, aucun dépassement n’a été
constaté sur sol suisse. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.05.2001
PHILIPPE BERCLAZ

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) demande une modification du régime de
l'imposition du logement par le biais d'une initiative parlementaire. D'une part, elle
souhaite l'abrogation de l'imposition de la valeur locative. D'autre part, que les coûts
immobiliers rattachés au logement occupé par son propriétaire, en particulier les
intérêts passifs, ne soient plus déductibles. Le régime de l'imposition de la valeur
locative représenterait une charge importante pour les contribuables âgés et inciterait
les ménages privés à s'endetter davantage. Sa requête reprend les recommandations du
comité consultatif "Avenir de la place financière". 
Le Conseil fédéral, conscient du problème, renonce pour l'instant  à proposer une
modification du régime de l'imposition du logement, puisque les tentatives
précédentes ont jusqu'à présent échouées. La CER-CN, par 17 voix contre 7 et 1
abstention, décide de ne pas donner suite. Jugeant précoce l'instauration d'un
changement de régime, la majorité de la commission souhaite d'abord soustraire les
résidences secondaires à ce changement de système. Une minorité propose d'y donner
suite, afin de pouvoir débattre de la possibilité d'un changement de système lors de la
mise en œuvre de l'initiative (17.400). Le Conseil national, par 128 contre 53, suit la
proposition de la majorité de sa commission. L'initiative parlementaire est alors
liquidée. 36

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.09.2017
DIANE PORCELLANA
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Bodenrecht

Auf Antrag seiner Rechtskommission lehnte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) ab, welche den Kantonen
vorschreiben wollte, bei Handänderungen von Grundstücken den Verkaufspreis zu
veröffentlichen. Gemäss Kommission sei das Problem der hohen Liegenschaftspreise
damit nicht zu lösen. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2003
MAGDALENA BERNATH

Umweltschutz

Naturgefahren

In ihrer parlamentarischen Initiative bezog sich Susanne Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) auf den Bericht zur Abschreibung einer Motion aus dem Jahr 2011 mit der
Forderung nach Einführung einer obligatorischen Erdbebenversicherung. In diesem
Schreiben hält der Bundesrat fest, dass eine föderalistische Lösung über ein Konkordat
mangels Einigkeit zwischen den Kantonen im Moment nicht möglich sei. Deswegen
bedürfe es der Schaffung einer Verfassungsgrundlage, um dem Bund die Kompetenz zur
Einführung eines Obligatoriums zu übertragen. Die Schaffung einer solchen
Verfassungsgrundlage für eine Erdbebenversicherung entsprach nun der Forderung
des Anliegens Leutenegger Oberholzer. Eine denkbar knappe Mehrheit der UREK-NR
beantragte, der Initiative keine Folge zu geben. Aus ihrer Sicht gebe es keinen Grund, in
diesem Bereich vom gängigen Lösungsweg, der für alle anderen durch Naturgefahren
verursachte Risiken gelte, abzuweichen. Für die starke Komissionsminderheit stellten
gerade die tiefen Gräben zwischen den Kantonen einen Grund für eine solche
Abweichung dar. Sie betonte ferner, dass die Umsetzung eines
Versicherungsobligatoriums auch mit Zustimmung zur parlamentarischen Initiative den
Kantonen überlassen würde, damit diese unterschiedlichen Strukturen Rechnung
tragen können. Im Nationalrat fiel der Entscheid dann um einiges deutlicher aus: Mit 125
bürgerlichen zu 63 überwiegend aus dem linken Lager stammenden Stimmen beschloss
der Nationalrat, dem Anliegen keine Folge zu geben, und erledigte dieses somit. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
MARLÈNE GERBER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) a déposé une initiative parlementaire visant la
publicité des salaires des employées et employés d’entreprises privées pour faciliter la
mise en œuvre de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Elle demande une
adaptation du cadre légal, notamment du code des obligations. Bien que le Conseil
fédéral reconnaisse la pertinence de la mesure (Mo. 17.3613), il refuse d'imposer une
obligation générale de transparence en la matière. Cela porterait atteinte à la liberté
économique et contractuelle. Avec son projet de révision de la loi sur l'égalité, il
souhaite tendre vers l'égalité salariale. Dans le cadre de l’examen préalable, la CSEC-CN
décide de ne pas y donner suite par 18 voix contre 7. La majorité des membres de la
commission s’oppose à l’idée de prévoir légalement une publication générale des
salaires. Une minorité souhaite au contraire y donner suite. L’initiative parlementaire
passera devant le Conseil national. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.08.2018
DIANE PORCELLANA
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Arbeitszeit

Obgleich die Mehrheit der vorberatenden Kommission für Folgegeben plädierte, setzte
sich im Nationalrat eine rechtsbürgerliche Minderheit mit 93 zu 83 Stimmen durch und
verwarf eine von Vertreterinnen und Vertretern aller Fraktionen mitunterzeichnete
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Pa.Iv. 01.437), die
mindestens eine fünfte Ferienwoche für Arbeitnehmende über 50 Jahren einführen
wollte. Ebenfalls abgelehnt wurde eine parlamentarische Initiative Wyss (sp, BE) (Pa.Iv.
01.445), die sechs Wochen Ferien für Lehrlinge und jugendliche Arbeitnehmer und
Arbeitnehmerinnen verlangte. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.03.2003
MARIANNE BENTELI

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Mit einer parlamentarischen Initiative wollte Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) erreichen, dass die Verfahrensrechte der Opfer im OHG in dem Sinn ausgedehnt
werden, dass Opfer von Straftaten Entscheide nicht nur anfechten können, wenn sie
zivilrechtliche, sondern auch wenn sie öffentlich-rechtliche Ansprüche betreffen, die
Taten also von Behörden oder Beamten in Ausübung ihrer amtlichen Autorität
begangen wurden. Auf Antrag der Rechtskommission des Nationalrats, die
argumentierte, dies werde ohnehin in den meisten Kantonen so gehandhabt, und es sei
sinnvoller, diese Frage bei den anstehenden Revisionen des OHG und des
Strafprozessrechts zu behandeln, wurde der Initiative mit 100 zu 66 Stimmen keine
Folge gegeben. 41

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.12.2003
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

In der Frühjahrssession 2018 behandelte der Nationalrat die parlamentarische Initiative
der SGK-SR sowie diejenige von Mauro Tuena (Pa. Iv. 16.482) zur Schaffung einer
gesetzlichen Grundlage für die Überwachung von Versicherten – also für die
sogenannten Sozialdetektive. Detailliert ausgearbeitet wurde zunächst die
Kommissionsinitiative, falls diese angenommen würde – so erklärte Tuena –, würde er
anschliessend seine Initiative zurückziehen. 
Zuerst wurden zwei Anträge auf Nichteintreten (Minderheitsantrag Schenker) sowie auf
Rückweisung der Kommissionsinitiative an die Kommission (Antrag Leutenegger
Oberholzer) behandelt. Im Rückweisungsantrag fasste Susanne Leutenegger Oberholzer
(sp, BL) die Argumente von linker Ratsseite gegen die Vorlage nochmals zusammen: Da
eine verdeckte Observation per se einen groben Eingriff in die Persönlichkeitsrechte
der Betroffenen darstelle, müsse sie ein Instrument der Ultima Ratio sein. In der
vorgeschlagenen Regelung seien jedoch noch nicht einmal eine Definition des
Anfangsverdachts oder konkrete gesetzliche Hürden für die Anordnung der
Überwachung aufgeführt, wodurch die Unschuldsvermutung verletzt würde. Die
Verletzungen der Privatsphäre, wie sie die Vorlage vorsieht, seien ausschliesslich der
Polizei erlaubt. Dass mit der Vorlage privaten Unternehmen weiterreichende Rechte
gewährt würden als der Polizei, verletze das Gewaltmonopol. Zur Wahrung der
Verhältnismässigkeit bedürfe es schliesslich einer Reihe von Änderungen in der Vorlage:
Die Observationen müssten durch eine gerichtliche Instanz angeordnet werden, ihre
Dauer müsste beschränkt werden, der Schutz der Privatsphäre müsste absolut
garantiert werden, der Missbrauch der gesammelten Daten müsste effektiv bekämpft
werden und die gesammelten Informationen müssten den Betroffenen vorgelegt und
auf Anfrage vernichtet werden. Zudem brauche es ein Verwertungsverbot für auf
unkontrollierte Weise erlangte Beweismittel in Strafverfahren. Diese Meinung würden
auch vier staatsrechtlich versierte Professorinnen und Professoren teilen, die ihre
Bedenken per Brief mitgeteilt hätten. In ihrer jetzigen Form widerspreche die Vorlage
der Bundesverfassung sowie der EMRK, weshalb sie einer Rückweisung an die
Kommission und einer externen rechtlichen Beurteilung bedürfe, schloss Leutenegger
Oberholzer ihren Rückweisungsantrag. In der Eintretensdebatte fanden diese Einwände
ausserhalb des linken Lagers keinen Rückhalt: Für die Kommission verwies Lorenz Hess
(bdp, BE) darauf, dass mit der Vorlage lediglich eine gesetzliche Grundlage für die
bisherige Praxis geschaffen werde. In der Kommission habe man Personen aus der
Praxis angehört, Bildmaterial begutachtet und juristische Beurteilungen gelesen, die
gezeigt hätten, dass solche Überwachungen nötig seien. Observationen würden von den
Versicherern als letztes Mittel angeordnet: die „versicherungsinternen Hürden (...) sind

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.03.2018
ANJA HEIDELBERGER
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enorm hoch“. Die vorliegende Lösung enthalte das „bestmögliche Gleichgewicht
zwischen Persönlichkeitsschutz und Persönlichkeitsrechten auf der einen und den
allgemeinen Interessen auf der anderen Seite“, so Hess. Er betonte auch, dass der
EGMR nicht die Observationen als solche, sondern deren fehlende gesetzliche
Grundlage in Frage gestellt habe. Diesbezüglich entwickelte sich in der Folge eine
Debatte zur Frage, ob der EGMR auch inhaltliche Kritik an der Praxis geübt habe oder
nicht. Schliesslich entschied sich die grosse Kammer mit 141 zu 53 Stimmen für
Eintreten und mit 140 zu 54 Stimmen gegen den Antrag Leutenegger Oberholzer, wobei
lediglich die SP- und die Grünen-Fraktion die Minderheitenpositionen unterstützten.

Dieselben Lager zeigten sich anschliessend auch in der Detailberatung. Die linke
Ratshälfte versuchte mittels Minderheitsanträgen, die Bestimmungen zur Observation
zu verschärfen, scheiterte jedoch mit allen Vorstössen. Der Nationalrat wollte nicht,
dass Observationen allgemein von Gerichten angeordnet werden müssen, dass die
Überwachung auf öffentliche Gebiete beschränkt wird, dass unrechtmässig erlangte
Beweise in Strafprozessen nicht verwendet werden dürfen, dass der Einsatz anderer
technischer Hilfsmittel ausser den genannten, zum Beispiel Drohnen, ausdrücklich
untersagt wird oder dass GPS nur eingesetzt werden darf, wenn die Abklärungen sonst
aussichtslos sind. Insgesamt schuf der Nationalrat nur wenige Differenzen zum Erstrat.
Umstritten war im bürgerlichen Lager vor allem der Einsatz von technischen Hilfsmitteln
zur Standortbestimmung. Diesen wollte der Ständerat nur in Fällen erlauben, in denen
das Versicherungsgericht die entsprechende Observation genehmigt hatte. Der
Nationalrat schuf jedoch entgegen einem Minderheitsantrag Tuena eine
Bewilligungspflicht für den Einsatz selbst (125 zu 67 Stimmen): Eine Observation mit
technischen Hilfsmitteln zur Standortbestimmung bedarf der Annahme eines Antrags
beim Versicherungsgericht, wobei der Antrag unter anderem Angaben zu Zielen der
Observation, Betroffenen, eine Begründung der Notwendigkeit sowie Beginn und Ende
der Observation beinhalten muss. Darüber hinaus unterstellte der Nationalrat die
Mitarbeitenden von externen Unternehmen, die mit der Observation beauftragt
wurden, einer Schweigepflicht und legte fest, dass sie die erhobenen Daten nur im
Rahmen ihres Auftrags verwenden dürfen. Eine Abschwächung der ständerätlichen
Fassung sah der Nationalrat schliesslich bei der Genehmigung durch die
Versicherungen vor: Hatte der Ständerat noch auf einer „Person mit
Direktionsfunktion” bestanden, reichte für den Nationalrat „eine im fallbearbeitenden
Bereich (...) verantwortliche Person" aus (124 zu 65 Stimmen 3 Enthaltungen). In der
Schlussabstimmung nahm der Nationalrat die Vorlage mit 140 zu 52 Stimmen gegen den
Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion an. Aufgrund dieses Entscheids zog
Mauro Tuena seine parlamentarische Initiative wie angekündigt zurück. 42

Berufliche Vorsorge

Eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) wollte mit einer
Gesetzesrevision sicherstellen, dass niemand bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
kurz vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters gegen seinen Willen zur vorzeitigen
Pensionierung gezwungen werden kann. Damit der Anreiz bzw. die Möglichkeit
geschaffen werden kann, ein neues Arbeitsverhältnis zu begründen, soll es möglich
sein, eine Freizügigkeitsleistung zu erhalten. Die Vorlage wurde von beiden
Parlamentskammern deutlich angenommen. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2009
LINDA ROHRER

Die Kommissionen für soziale Sicherheit und Gesundheit der beiden Räte behandelten
eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für eine Überwälzung
der Aufsichtsabgabe für die Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge. Zur
Finanzierung der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) bezahlen die
kantonalen BVG-Aufsichtsbehörden eine Aufsichtsabgabe. Ein entsprechender Artikel
war 2012 im Zuge der BVG-Strukturreform in Kraft getreten, wobei der Bundesrat in
seiner Botschaft zur Reform festgehalten hatte, die Aufsichtsabgabe könne von den
kantonalen Aufsichtbehörden auf die unter ihrer Aufsicht stehenden
Vorsorgeeinrichtungen überwälzt werden. In der Zwischenzeit hatte das
Bundesverwaltungsgericht in zwei Fällen festgestellt, dass für eine solche Überwälzung
die Rechtsgrundlage fehle. Die Beschwerden des BSV beim Bundesgericht waren zur
Zeit der Einreichung des Vorstosses noch hängig, jedoch sollte nun eine entsprechende
Rechtsgrundlage geschaffen werden, um die Überwälzung zu ermöglichen, wie dies
ursprünglich vom Gesetzgeber vorgesehen war. Andernfalls müssten die kantonalen
Aufsichtsbehörden und somit die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.07.2015
FLAVIA CARONI
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Aufsichtsgebühren bezahlen, so die Ausführungen. Die SGK-NR stimmte dem Vorstoss
im Sommer 2015 ohne Gegenstimme zu, die SGK-SR folgte im November des selben
Jahres ebenfalls einstimmig. 44

Der Nationalrat behandelte in der Wintersession 2016 den Entwurf zur Änderung des
BVG, den die SGK-NR aufgrund der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) zur Überwälzung der Aufsichtsabgabe für die
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge ausgearbeitet hatte. Eintreten wurde
ohne Gegenantrag beschlossen, und es kam zu keiner Diskussion. Die grosse Kammer
folgte, in Abweichung vom Entwurf der Kommission, dem Vorschlag des Bundesrates,
der eine geringfügige Ergänzung bezüglich der Bemessungsgrundlage zur Aufteilung der
Abgabe auf die einzelnen Pensionskassen vorgenommen hatte. Der Entscheid fiel
einstimmig und ohne Enthaltungen mit 171 Stimmen. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.12.2016
FLAVIA CARONI

Krankenversicherung

Eine Prämienbefreiung für Kinder verlangte Ruth Humbel (cvp, AG) in ihrer Anfang März
2010 eingereichten parlamentarischen Initiative. Da die aktuelle Regelung der
Prämienverbilligung für Kinder und junge Erwachsene in Ausbildung kompliziert und mit
grossem administrativem Aufwand verbunden sei, sei es einfacher, effizienter und
solidarischer, Kinder unter 18 Jahren von den Krankenkassenprämien zu befreien – also
prämienfrei zu versichern. Junge Erwachsene bis 25 Jahre sollen eine reduzierte
Erwachsenenprämie bezahlen müssen, verlangte die Initiantin zudem. 
Im Februar 2011 gab die SGK-NR der Initiative mit 16 zu 8 Stimmen Folge – gleichzeitig
mit der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 10.414), mit
der zusätzlich zu den Kindern auch junge Erwachsene von der Prämienlast befreit
werden sollten. 
Im September 2011 stimmte auch die SGK-SR dem Folgegeben mit 5 zu 4 Stimmen zu.
Sie empfahl jedoch ihrer Schwesterkommission, die nun einen Vorschlag ausarbeiten
sollte, die rund neun Prämienprozente, die durch eine Streichung der Kinderprämien
zukünftig fehlen würden, nicht einfach auf die Prämien der Erwachsenen
aufzuschlagen, sondern über die individuellen Prämienverbilligungen zu finanzieren.
Die Kommission des Ständerates beschränkte die Prämienbefreiung jedoch auf Kinder,
der parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer erteilte sie mit 6 zu 2 Stimmen
(bei 1 Enthaltung) eine Abfuhr. Letzterem Entscheid folgte kurze Zeit später auch die
SGK-NR. Im August 2014 erteilte die Kommission ihrer Subkommission «KVG» den
Auftrag, einen kostenneutralen Vorschlag zur Initiative Humbel auszuarbeiten. Im
Oktober 2015 stand die Vorlage der Kommission, die zudem eine ähnliche Forderung
der parlamentarischen Initiative Rossini (sp, TI; Pa.Iv. 13.477) aufnahm, bereit. Mehr zur
Behandlung der Vorlage findet sich hier. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.02.2011
ANJA HEIDELBERGER

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

2004 hatte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL) eine parlamentarische Initiative
eingereicht, welche die börsenkotierten Unternehmen mit einer Gesetzesänderung
verpflichten wollte, einen periodischen Gender-Report über den Stand der Umsetzung
des verfassungsmässigen Gleichstellungsauftrages in ihrer Unternehmung zu erstellen.
Der Bericht sollte insbesondere zu den Fragen Lohngleichheit, Anteil von Frauen und
Männern im Kader und Stand der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stellung nehmen.
Auf Antrag der Kommission wurde der Vorstoss mit 99 Stimmen zu 68 abgelehnt. Die
Mehrheit war zwar durchaus der Meinung, dass in Sachen Gleichstellung in den letzten
Jahren keine grossen Fortschritte verzeichnet werden konnten und es somit wichtig
sei, dass die Frage der Gleichstellung der Geschlechter ein politisches Thema bleibt. Sie
bezweifelte jedoch, dass der in der Initiative geforderte Unternehmensbericht das
richtige Instrument dazu sei, um damit durchschlagende Erfolge zu erzielten. Die
börsenkotierten Unternehmen stelle für das Ziel des Gender-Reports nicht die richtige
Zielgruppe dar, da sie mehrheitlich grosse, fortschrittlichen Unternehmen und im
Bereich Gleichstellung wahrscheinlich schon am aktivsten seien. Andere
Unternehmungen, die für die Erreichung der Gleichstellung nicht viel tun, würden von
der Initiative nicht erfasst. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) hatte 2006 eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche analog zu den Arbeitsinspektoraten die Einführung eines
Lohninspektorats verlangte, um den verfassungsmässig verankerten Anspruch des
Rechts auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit durchzusetzen. Die Mehrheit der
Kommission machte geltend, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien
nicht einfach nur eine Frage der Geschlechter, sondern ebenso sehr der Ausbildung
und der Berufserfahrung. Die Initiative wurde mit 109 zu 63 Stimmen klar abgelehnt. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Urheberrecht

Eine 2009 eingereichte parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
thematisierte die Entschädigungspolitik der Verwertungsgesellschaften Suisa, Pro
Litteris, Schweizerische Autorengesellschaft (SSA), Suissimage und Swissperform. Auf
Basis des Urheberrechtsgesetzes (URG) verwalten und verteilen diese die
Nutzungsgebühren, die den Kultur- und Kunstschaffenden aufgrund ihrer Werkrechte
zustehen. Die Eingabe kritisierte die unverhältnismässig hohen Lohnbezüge der
Geschäftsführungen und verlangte die Verankerung von Entschädigungsgrundsätzen im
URG, die sich an der Lohnstruktur der Bundesverwaltung zu orientieren hätten.
Nachdem die RK-NR die Initiative im vorangehenden Herbst positiv beurteilt hatte, gab
ihr die ständerätliche Schwesterkommission im Berichtsjahr keine Zustimmung. Die
Grosse Kammer folgte Ende des Berichtsjahrs der Mehrheit ihrer RK und gab der
Initiative mit 131 zu 43 Stimmen bei neun Enthaltungen Folge. Die Entscheidung liegt
nun beim Ständerat. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.12.2011
SUZANNE SCHÄR

Gegen überhöhte Lohnbezüge bei den Verwertungsgesellschaften kämpfte eine im
Berichtjahr behandelte parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL). Das
Bundesgesetz über das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte seien so
anzupassen, dass überhöhte Bezüge der leitenden Organe von
Verwertungsgesellschaften verhindert werden. Deren Entschädigungen hätten sich an
denjenigen der Bundesverwaltung zu orientieren. Auslöser der Initiative war die
Veröffentlichung der Jahresrechnung bzw. der Geschäftsberichte von SUISA, Pro
Litteris und Co. für das Jahr 2008, in denen erhöhte Bezüge festgestellt wurden. Die
Verwertungsgesellschaften trügen kein wesentliches Marktrisiko, weshalb sich die
Geschäftsführungstätigkeit bei einer Verwertungsgesellschaft – auch wenn sie eine
eigene Rechtspersönlichkeit habe – nicht mit einer marktorientierten Tätigkeit in der
Privatwirtschaft vergleichen lasse. Während der Nationalrat der parlamentarischen
Initiative gemäss der Empfehlung der nationalrätlichen Kommission für Rechtsfragen
Folge gab, lehnte sie der Ständerat als Zweitrat ab. 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 27.09.2012
MÄDER PETRA
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Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Parteiensystem

Ende 2011 hatte das Antikorruptionsorgan des Europarates, die Greco (Groupe d’Etats
contre la Corruption), bei der die Schweiz seit 2006 Mitglied ist, einen Bericht
vorgelegt, der zum Schluss kommt, dass die Schweiz gegen die Empfehlungen aus dem
Jahr 2003 hinsichtlich Transparenz bei der Parteienfinanzierung verstosse. Der
Bundesrat bekam bis Ende April 2013 Zeit, auf die im Bericht gemachten Empfehlungen
(Transparenzvorschriften für Parteienfinanzierung und für die Finanzierung von
Abstimmungskampagnen) zu reagieren. Mitte Jahr beschloss die Regierung mit der
Greco das Gespräch zu suchen, bevor weitere Schritte unternommen würden. Aufgrund
der zunehmenden Kritik am intransparenten Spendensystem – die Greco sprach von
schweizerischer Diskretion, die der Korruption nahe komme – nahmen sich einige
Unternehmen vor, von sich aus Transparenz zu schaffen. So gab etwa die Raiffeisenbank
bekannt, allen Parteien abhängig von der Anzahl derer nationalen Mandate Geld zu
spenden. Pro Jahr werde pro Ständerat 2'674 und pro Nationalrat 615 Franken
gespendet. Die Spendensumme der Genossenschaftsbank belief sich also auf 246 000
CHF. Neben der Raiffeisenbank machte auch die Versicherungsgesellschaft Mobiliar
ihre jährliche Parteispende von 10'000 CHF pro Bundesratspartei publik. Anfang März
gab die Crédit Suisse ihre Spendensumme von 1 Mio. CHF bekannt, die sie auf alle
Parteien verteilen wolle. Und schliesslich gab auch die UBS zu Protokoll, die politischen
Parteien mit einer Mio. CHF zu unterstützen. Sie machte ihre Spende allerdings von
einem Bekenntnis zur Marktwirtschaft abhängig. Die Bankenspenden brachten vor allem
die SP und die Grünen in ein Dilemma. Parlamentarischen Vorstössen für mehr
Transparenz in der Parteienfinanzierung war hingegen weiterhin kein Erfolg
beschieden. So wurde eine parlamentarische Initiative der SP zum Thema im
Nationalrat abgelehnt. Die geforderte Einrichtung einer Meldestelle sei zu bürokratisch
und die Regelungen für die Offenlegung von Parteiausgaben wären einfach zu umgehen.
Eine Motion Chopard-Acklin (sp, AG) (11.3116), die ebenfalls für mehr Transparenz in der
Parteienfinanzierung plädierte, wurde abgeschrieben. Im Berichtsjahr noch nicht
behandelt wurden eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
sowie eine parlamentarische Initiative (12.499) Minder (parteilos, SH). Beide zielen auf
eine Regelung der Parteispenden von Unternehmen bzw. börsenkotierten
Gesellschaften ab. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.06.2012
MARC BÜHLMANN

Wenn Unternehmen Parteien im Interesse der Unternehmensziele Geld spenden, so
dürfen sie dies als geschäftsmässig begründeten Aufwand von den Steuern abziehen.
Diese unter dem Begriff Politsponsoring bekannte Praxis sollte durch eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingeschränkt werden und
nur noch möglich sein, wenn die Spende öffentlich bekannt gemacht wird. Die SPK-NR
lehnte den Vorstoss, der im Rahmen einer seit einigen Jahren breiter geführten
Diskussion um Parteienfinanzierung erörtert wurde, ab und wies darauf hin, dass
private Zuwendungen für die vom Staat nicht finanzierten Parteien in der Schweiz sehr
wichtig seien. Es bestehe die Gefahr, dass höhere Transparenz Politsponsoring weniger
attraktiv machen könnte. Bei der mehrheitlichen Ablehnung des Vorstosses im
Nationalrat zeigte sich ein klarer Links-Rechts-Graben: Während die geschlossenen SP-
und GP-Fraktionen der Initiative Folge geben wollten, stimmten die GLP-, CVP/EVP-,
FDP und SVP-Fraktionen ebenso geschlossen dagegen. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.03.2014
MARC BÜHLMANN

1) AB NR, 2014, S. 1598 ff.; AB NR, 2014, S. 1701 ff.; AB NR, 2014, S. 1863; AB NR, 2014, S. 758 ff.; AB SR, 2014, S. 761 ff.; AB SR,
2014, S. 866 f.; AB SR, 2014, S. 899; AB SR, 2014, S. 979; AZ, 9.5.14; NZZ. 9.5.14
2) AB NR, 2011, S. 1755 ff.; AB NR, 2011, S. 1864; AB SR, 2011, S. 1034; AB SR, 2011, S. 476 ff.; AZ, 8.6.11
3) AB NR, 2017, S. 1253 ff.; Kommissionsbericht RK-NR vom 11.05.2017
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